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Bundesgesetz, mit dem das Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetz 2010, das 
Gaswirtschaftsgesetz 2011 und das Energie-Control-Gesetz geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Inhaltsverzeichnis 

 Artikel 1: Änderung des Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetzes 2010 
 Artikel 2: Änderung des Gaswirtschaftsgesetzes 2011 
 Artikel 3: Änderung des Energie-Control-Gesetzes 

Artikel 1 
Änderung des Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetzes 2010 

Das Bundesgesetz, mit dem die Organisation auf dem Gebiet der Elektrizitätswirtschaft neu geregelt 
wird (Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetz 2010 – ElWOG 2010), BGBl. I Nr. 110/2010, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/2013, wird wie folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

Die Wortfolge „8. Teil KWK-Anlagen“ wird ersetzt durch „8. Teil Nachweise für Strom aus fossilen 
Energiequellen“, „§ 71. Kriterien für den Wirkungsgrad der KWK“ wird ersetzt durch „§ 71. Besondere 
Bestimmungen über Nachweise für Strom aus hocheffizienter KWK“, „§ 72. Herkunftsnachweis für 
Strom aus hocheffizienter KWK“ wird ersetzt durch „§ 72. Nachweis für Strom aus fossilen 
Energiequellen“, „§ 73. Anerkennung von Herkunftsnachweisen aus anderen Staaten“ wird ersetzt durch 
„§ 73. Anerkennung von Nachweisen aus anderen Staaten“. Nach § 79 wird folgende Wortfolge 
eingefügt: „§ 79a. Verpflichtende Stromkennzeichnung“. 

1a. (Verfassungsbestimmung) § 1 lautet: 
„§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften, wie 

sie in § 2, § 3, § 8, § 9, § 10a, § 11, § 19, § 22 Abs. 1, § 24 bis § 36, § 37 Abs. 7, § 38, § 39, § 48 bis § 65, 
§ 69, § 72, § 73 Abs. 2 und Abs. 3, § 76, § 78 bis § 79a, § 81 bis § 84, § 88 Abs. 3 bis 8, § 89, § 92 bis 
§ 94, § 99 bis § 103, § 109 Abs. 2, § 110 bis § 112, § 113 Abs. 1 und § 114 Abs. 1 und 3 enthalten sind, 
sind auch in den Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das B-VG etwas anderes bestimmt. Die in 
diesen Vorschriften geregelten Angelegenheiten können in unmittelbarer Bundesverwaltung besorgt 
werden.“ 

2. § 2 Z 5 wird durch folgende Z 5 und Z 6 samt Schlussteil ersetzt: 
 „5. die in der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 über die Netzzugangsbedingungen für den 

grenzüberschreitenden Stromhandel und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1228/2003, 
ABl. Nr. L 211 vom 14.08.2009 S. 15, und 

 6. die in der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 über die Integrität und Transparenz des 
Energiegroßhandelsmarkts, ABl. Nr. L 326 vom 08.12.2011 S. 1, 

der Durchführung durch die Mitgliedstaaten vorbehaltenen Bestimmungen durchgeführt.“ 
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2a. In § 7 Abs. 1 wird folgende Z 47a eingefügt: 
 „47a. „Nachweis“ eine Bestätigung, die den Primärenergieträger, aus dem eine bestimmte Einheit 

elektrischer Energie erzeugt wurde, belegt. Hierunter fallen insbesondere Nachweise für Strom 
aus fossilen Energiequellen, Herkunftsnachweise für Strom aus hocheffizienter KWK sowie 
Herkunftsnachweise gemäß § 10 ÖSG 2012;“ 

3. Nach § 10 wird folgender § 10a samt Überschrift eingefügt: 
„Mitteilung von Insider-Informationen 

§ 10a. Jeder Marktteilnehmer, der im Sinne des Art. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 zur 
Veröffentlichung von Insider-Informationen verpflichtet ist, hat die zu veröffentlichenden Tatsachen 
zeitgleich mit der Veröffentlichung auch der E-Control mitzuteilen.“ 

4. (Grundsatzbestimmung) In § 23 Abs. 7 enfällt die Wortfolge „und stellt innerhalb dieser Frist keine 
Landesregierung einen Antrag gemäß Art. 15 Abs. 7 B-VG“. 

5. § 48 Abs. 2 letzter Satz lautet: 
„Die Wirtschaftskammer Österreich sowie die Bundesarbeitskammer können gegen Entscheidungen der 
Regulierungsbehörde gemäß Abs. 1 wegen Verletzung der in § 59 bis § 61 geregelten Vorgaben 
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht sowie in weiterer Folge gemäß Art. 133 B-VG Revision an 
den Verwaltungsgerichtshof erheben.“ 

6. § 50 Abs. 4 lautet: 
„(4) Wurde ein Kostenbescheid vom Bundesverwaltungsgericht abgeändert, ist eine abweichende 

Kostenfeststellung im Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts bei der Feststellung der Kostenbasis für 
die nächsten Entgeltperioden zu berücksichtigen.“ 

6a. Der 8. Teil (§ 71 bis § 74) lautet samt Überschrift: 

„8. Teil 
Nachweise für Strom aus fossilen Energiequellen 

Besondere Bestimmungen über Nachweise für Strom aus hocheffizienter KWK 
§ 71. (Grundsatzbestimmung) (1) Zur Bestimmung der Effizienz der KWK nach Anlage IV 

können die Ausführungsgesetze die Behörde ermächtigen, Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte 
Erzeugung von Strom und Wärme festzulegen. Diese Wirkungsgrad-Referenzwerte haben aus einer 
Matrix von Werten, aufgeschlüsselt nach relevanten Faktoren wie Baujahr und Brennstofftypen zu 
bestehen, und müssen sich auf eine ausführlich dokumentierte Analyse stützen, bei der unter anderem die 
Betriebsdaten bei realen Betriebsbedingungen, der grenzüberschreitende Stromhandel, der 
Energieträgermix, die klimatischen Bedingungen und die angewandten KWK-Technologien gemäß den 
Grundsätzen in Anlage IV zu berücksichtigen sind. 

(2) Bei der Bestimmung der Wirkungsgrad-Referenzwerte gemäß Abs. 1 sind die von der 
Europäischen Kommission gemäß Art. 4 der KWK-Richtlinie in der Entscheidung 2007/74/EG 
festgelegten harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte zu berücksichtigen. 

(3) Die Landesregierung hat auf Grundlage der harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte gemäß 
Abs. 2 auf Antrag mit Bescheid jene KWK-Anlagen zu benennen, für die vom Netzbetreiber, an dessen 
Netz die Anlage angeschlossen ist, Nachweise für Strom aus hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung 
gemäß § 7 Abs. 1 Z 27, entsprechend der Menge an erzeugter Energie aus hocheffizienter KWK gemäß 
Anlage III und gemäß der Entscheidung 2008/952/EG der Europäischen Kommission, auf Basis der 
Vorgaben gemäß § 72 Abs. 2 ausgestellt werden dürfen. Die erfolgten Benennungen von Anlagen sind 
der Regulierungsbehörde unverzüglich mitzuteilen. 

Nachweis für Strom aus fossilen Energiequellen 
§ 72. (1) Die Netzbetreiber, an deren Netzen Einspeiser von Strom aus fossilen Energiequellen von 

mehr als 100 kW Engpassleistung angeschlossen sind, haben über die aus diesen Anlagen in ihr Netz 
eingespeisten Mengen an elektrischer Energie dem Anlagenbetreiber durch Eingabe der in das öffentliche 
Netz eingespeisten Nettostromerzeugungsmengen in der automationsunterstützten Registerdatenbank für 
Nachweise bzw. Herkunftsnachweise gemäß § 71 auszustellen. Alle Einspeiser, für deren Anlage kein 
Bescheid gemäß § 71 Abs. 3 erlassen wurde, haben zu diesem Zweck eine Zertifizierung ihrer Anlage 
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vorzunehmen. Die Zertifizierung ist von einer nach dem Akkreditierungsgesetz zugelassenen 
Überwachungs-, Prüf- oder Zertifizierungsstelle vorzunehmen. § 3 Akkreditierungsgesetz gilt sinngemäß. 

(2) Der vom Netzbetreiber gemäß Abs. 1 ausgestellte Nachweis hat zu umfassen: 
 1. die Menge an erzeugter Energie; 
 2. die Bezeichnung, Art und Engpassleistung der Erzeugungsanlage; 
 3. den Zeitraum und den Ort der Erzeugung; 
 4. die eingesetzten Primärenergieträger; 
 5. das Datum der Inbetriebnahme der Anlage; 
 6. die Bezeichnung der ausstellenden Behörde und des ausstellenden Staates; 
 7. das Ausstellungsdatum und eine eindeutige Kennnummer. 

(3) Zusätzlich zu den Angaben des Abs. 2 haben Nachweise gemäß § 71 Abs. 3 folgende 
Informationen zu enthalten: 
 1. den unteren Heizwert des Primärenergieträgers; 
 2. die Nutzung der zusammen mit dem Strom erzeugten Wärme; 
 3. die Primärenergieeinsparungen, die gemäß Anlage IV auf der Grundlage der in § 71 Abs. 2 

genannten, von der Europäischen Kommission festgelegten harmonisierten Wirkungsgrad-
Referenzwerte berechnet worden sind; 

 4. genaue Angaben über allenfalls erhaltene Förderungen und die Art der Förderregelung. 
(4) Für die Überwachung der Ausstellung, der Übertragung und der Entwertung der Nachweise wird 

die E-Control als zuständige Stelle benannt. Dies hat mittels automationsunterstützter Registerdatenbank 
zu erfolgen. 

(5) Ein Nachweis muss spätestens in dem der Erzeugung der entsprechenden Energieeinheit 
folgenden Kalenderjahr verwendet werden. Ein Nachweis ist nach seiner Verwendung zu entwerten. 

(6) Für jede Einheit erzeugte Energie darf nur ein Nachweis ausgestellt werden. Ein Nachweis gilt 
standardmäßig für 1 MWh, wobei eine Untergliederung bis zur dritten Nachkommastelle zulässig ist. Mit 
der Ausstellung von Nachweisen ist kein Recht auf Inanspruchnahme von Fördermechanismen 
verbunden. 

(7) Bei automationsunterstützter Ausstellung der Nachweise ist monatlich eine Bescheinigung auf 
Basis des ersten Clearings auszustellen und an die Einspeiser zu übermitteln. 

(8) Die Einspeiser haften für die Richtigkeit ihrer Angaben über die eingesetzten Energieträger. 
Anerkennung von Nachweisen aus anderen Staaten 

§ 73. (1) (Grundsatzbestimmung) Nachweise für Strom aus hocheffizienter Kraft-Wärme-
Kopplung aus Anlagen mit Standort in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder EWR-Vertragsstaat gelten 
als Herkunftsnachweis im Sinne dieses Gesetzes, wenn sie zumindest den Anforderungen des Art. 5 
Abs. 5 der Richtlinie 2004/8/EG entsprechen. Im Zweifelsfall hat die Landesregierung über Antrag oder 
von Amts wegen mit Bescheid festzustellen, ob die Voraussetzungen für die Anerkennung vorliegen. 

(2) Nachweise aus Anlagen mit Standort in einem anderen EU-Mitgliedstaat, einem EWR-
Vertragsstaat oder in einem Drittstaat gelten als Nachweise im Sinne dieses Bundesgesetzes, wenn sie 
zumindest den Anforderungen des § 72 Abs. 2 und 3 entsprechen. Im Zweifelsfalle hat die E-Control über 
Antrag oder von Amts wegen mit Bescheid festzustellen, ob die Voraussetzungen für die Anerkennung 
vorliegen. Sie kann durch Verordnung Staaten benennen, in denen Nachweise für Strom aus fossilen 
Energiequellen die Voraussetzungen gemäß Satz 1 erfüllen. 

(3) Betreffend die Anerkennung von Nachweisen für die Zwecke der Stromkennzeichnung sind die 
Bedingungen in der Verordnung gemäß § 79 Abs. 11 ElWOG 2010 festzulegen. 

Berichtswesen 
§ 74. (Grundsatzbestimmung) (1) Die Landesregierungen haben dem Bundesminister für 

Wirtschaft, Familie und Jugend jährlich vorzulegen: 
 1. eine im Einklang mit der in Anlage III und der Entscheidung 2008/952/EG der Europäischen 

Kommission dargelegten Methode erstellte Statistik über die nationale Erzeugung von Strom und 
Wärme aus KWK und 

 2. eine Statistik über die KWK-Kapazitäten sowie die für KWK eingesetzten Brennstoffe. 
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(2) Die Landesregierungen haben dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend jährlich 
einen Bericht über ihre Tätigkeit gemäß § 71 vorzulegen. Der Bericht hat insbesondere jene Maßnahmen, 
die ergriffen wurden, um die Zuverlässigkeit des Nachweissystems zu gewährleisten, zu enthalten.“ 

6b. § 79 Abs. 7 lautet: 
„(7) Ab 1. Jänner 2015 sind den an Endverbraucher in einem Kalenderjahr gelieferten Mengen 

Nachweise für Strom, der in diesem Kalenderjahr erzeugt wurde, zuzuordnen. Als Nachweise für die 
Dokumentation gemäß Abs. 6 können ausschließlich Nachweise, die gemäß § 10 Ökostromgesetz 2012, 
§ 71 oder gemäß § 72 ausgestellt bzw. gemäß § 11 Ökostromgesetz 2012 oder gemäß § 73 anerkannt 
wurden, verwendet werden.“ 

6c. Nach § 79 wird folgender § 79a samt Überschrift eingefügt: 
„Verpflichtende Stromkennzeichnung 

§ 79a. (1) Lieferanten, die in Österreich Endverbraucher beliefern, sind verpflichtet, die gesamte an 
ihre Kunden zum Zwecke des Endverbrauchs gelieferten Strommengen mit Nachweisen zu belegen, 
wobei Lieferungen von elektrischer Energie an Kunden, die keine Haushaltskunden sind, ab 
1. Jänner 2015 vollständig mit Nachweisen zu belegen sind. 

(2) In Abweichung von Abs. 1, § 78 und § 79 gilt, dass für jene Strommengen, die an 
Pumpspeicherkraftwerke geliefert werden, Nachweise für 75% dieser Strommengen durch den 
Stromhändler bzw. sonstigen Lieferanten dem Betreiber dieser Kraftwerke in der 
automationsunterstützten Registerdatenbank zu übertragen sind.“ 

7. In § 89 Abs. 2 wird die Bezeichnung „den Verwaltungsgerichtshof“ durch die Bezeichnung „das 
Verwaltungsgericht des Landes“ ersetzt. 

8. (Grundsatzbestimmung) § 90 lautet: 
„§ 90. (Grundsatzbestimmung) Sofern im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist, ist Behörde im 

Sinne der Grundsatzbestimmungen dieses Bundesgesetzes die Landesregierung.“ 

9. § 99 Abs. 1 werden folgende Z 7 bis Z 16 angefügt: 
 „7. entgegen Art. 4 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine Insider-Information nicht, nicht 

richtig, nicht vollständig, nicht effektiv oder nicht rechtzeitig bekannt gibt; 
 8. entgegen Art. 4 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine Insider-Information nicht, nicht 

richtig, nicht vollständig oder nicht unverzüglich übermittelt; 
 9. entgegen Art. 4 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 die zeitgleiche, vollständige und 

tatsächliche Bekanntgabe einer Information nicht sicherstellt; 
 10. entgegen Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in Verbindung mit einem 

Durchführungsrechtsakt nach Art. 8 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine dort 
genannte Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig übermittelt; 

 11. entgegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in Verbindung mit einem 
Durchführungsrechtsakt nach Art. 8 Abs. 6 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine dort 
genannte Information nicht, nicht richtig, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig übermittelt; 

 12. sich entgegen Art. 9 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 nicht 
oder nicht rechtzeitig bei der Regulierungsbehörde registrieren lässt; 

 13. sich entgegen Art. 9 Abs. 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 bei mehr als einer 
nationalen Regulierungsbehörde registrieren lässt; 

 14. entgegen Art. 9 Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine Änderung hinsichtlich der für 
die Registrierung erforderlichen Informationen nicht unverzüglich mitteilt; 

 15. entgegen Art. 15 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig die Regulierungsbehörde informiert; 

 16. auf die in Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 bezeichnete Weise, jedoch ohne den 
Vorsatz, sich oder einem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen, Insider-Information 
verwendet und damit dem Verbot des Insider-Handels zuwiderhandelt, sofern er gemäß Art. 3 
Abs. 2 lit. e der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 wissen oder wissen müsste, dass es sich um 
Insider-Informationen im Sinne des Art. 2 Z 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 handelt.“ 
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10. § 99 werden folgende Abs. 4 und Abs. 5 angefügt: 
„(4) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte 

fallenden strafbaren Handlung oder einen Geldbußentatbestand bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist mit Geldstrafe bis zu 150 000 Euro zu bestrafen, wer 
 1. entgegen Art. 5 in Verbindung mit Art. 2 Z 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine 

Marktmanipulation oder den Versuch einer Marktmanipulation vornimmt; 
 2. auf die in Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 bezeichnete Weise mit dem 

Vorsatz,, sich oder einem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen, Insider-Informationen 
verwendet und damit dem Verbot des Insider-Handels zuwiderhandelt, sofern er gemäß Art. 3 
Abs. 2 lit. e der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 wissen oder wissen müsste, dass es sich um 
Insider-Informationen im Sinne des Art. 2 Z 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 handelt. 

(5) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung oder einen Geldbußentatbestand bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist mit Geldstrafe bis zu 10 000 Euro zu bestrafen, wer 
 1. seinen Verpflichtungen zur Mitteilung von Insider-Informationen gemäß § 10a nicht nachkommt; 
 2. den auf Grund einer Verordnung gemäß § 25a Abs. 2 E-ControlG angeordneten 

Datenübermittlungen nicht nachkommt; 
 3. seinen Informations- und Kooperationsverpflichtungen gemäß § 25a Abs. 3 E-ControlG nicht 

nachkommt.“ 

11. Nach § 108 wird folgender § 108a samt Überschrift eingefügt: 
„Missbrauch einer Insider-Information 

§ 108a. (1) Personen im Sinne des Art. 3 Abs. 2 lit. a bis lit. d der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011, 
das sind 
 1. Mitglieder der Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane eines Unternehmens, 
 2. Personen mit Beteiligung am Kapital eines Unternehmens, 
 3. Personen, die im Rahmen der Ausübung ihrer Arbeit oder ihres Berufes oder der Erfüllung ihrer 

Aufgaben Zugang zu Informationen haben und 
 4. Personen, die sich diese Informationen auf kriminelle Weise beschafft haben, 
die Insider-Informationen im Sinne des Art. 2 Z 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in Bezug auf 
Strom betreffende Energiegroßhandelsprodukte im Sinne des Art. 2 Z 4 der Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 mit dem Vorsatz ausnützen, sich oder einem Dritten einen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, indem sie 
 a. diese Informationen im Wege des Erwerbs oder der Veräußerung derartiger 

Energiegroßhandelsprodukte, auf die sich die Information bezieht, für eigene oder fremde 
Rechnung direkt oder indirekt nutzen, 

 b. diese Informationen an Dritte weitergeben, soweit dies nicht im normalen Rahmen der Ausübung 
ihrer Arbeit oder ihres Berufes oder der Erfüllung ihrer Aufgaben geschieht, oder 

 c. auf der Grundlage von Insider-Informationen anderen Personen empfehlen oder andere Personen 
dazu verleiten, derartige Energiegroßhandelsprodukte, auf die sich die Information bezieht, zu 
erwerben oder zu veräußern, 

sind vom Gericht mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 
(2) Wer als Insider gemäß Abs. 1 Z 1 bis 4 eine Insider-Information im Sinne des Art. 2 Z 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in Bezug auf Strom betreffende Energiegroßhandelsprodukte im Sinne 
des Art. 2 Z 4 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 auf die in Abs. 1 bezeichnete Weise, jedoch ohne den 
Vorsatz, sich oder einem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen, verwendet, ist vom Gericht mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

(3) Die Tat ist nach Abs. 1 und 2 nicht strafbar, wenn 
 1. ein Übertragungsnetzbetreiber im Sinne des Art. 3 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 

Strom kauft, um den sicheren Netzbetrieb zu gewährleisten, oder 
 2. die jeweils in Art. 3 Abs. 4 lit. a bis c der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 genannten 

Marktteilnehmer in der dort beschriebenen Weise tätig werden. 
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(4) Die Zuständigkeit zur Durchführung des Hauptverfahrens wegen Missbrauchs einer Insider- 
Information obliegt dem Landesgericht für Strafsachen Wien. Dies gilt auch für das Verfahren wegen 
einer Tat, die zugleich den Tatbestand des Missbrauchs einer Insider-Information und den einer 
gerichtlich strafbaren Handlung anderer Art erfüllt.“ 

12. § 109 wird folgender Abs. 4 angefügt 
„(4) § 2 Z 5 und 6 samt Schlussteil, § 10a, § 99 Abs. 1 Z 7 bis Z 16, § 99 Abs. 4 und 5 und § 108a in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2013, treten mit dem, der Kundmachung folgenden 
Monatsersten in Kraft. § 48 Abs. 2, § 50 Abs. 4 und § 89 Abs. 2, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/2013, treten am 1. Jänner 2014 in Kraft“ 

13. § 110 wird folgender Abs. 3 angefügt 
„(3) § 23 Abs. 7 und § 90, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2013, treten am 

1. Jänner 2014 in Kraft.“ 

Artikel 2 
Änderung des Gaswirtschaftsgesetzes 2011 

Das Bundesgesetz, mit dem Neuregelungen auf dem Gebiet der Erdgaswirtschaft erlassen werden 
(Gaswirtschaftsgesetz 2011 – GWG 2011), BGBl. I Nr. 107/2011, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/2013, wird wie folgt geändert: 

1. (Verfassungsbestimmung) § 1 lautet: 
„§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die in diesem Bundesgesetz geregelten Angelegenheiten können 

unmittelbar von den in diesen Vorschriften vorgesehenen Einrichtungen besorgt werden.“ 

2. In § 2 wird am Ende der Z 1 der Strichpunkt gestrichen, in Z 3 die Wortfolge „und der“ durch das Wort 
„der“ ersetzt, in Z 4 das Wort „und“ angefügt sowie nach Z 4 folgende Z 5 angefügt: 
 „5. Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 über die Integrität und Transparenz des 

Energiegroßhandelsmarkts, ABl. Nr. L 326 vom 08.12.2011 S. 1;“ 

3. Nach § 10 wird folgender § 10a samt Überschrift eingefügt: 
„Mitteilung von Insider-Informationen 

§ 10a. Jeder Marktteilnehmer, der im Sinne des Art. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 zur 
Veröffentlichung von Insider-Informationen verpflichtet ist, hat die zu veröffentlichenden Tatsachen 
zeitgleich mit der Veröffentlichung auch der E-Control mitzuteilen.“ 

4. § 69 Abs. 3 letzter Satz lautet: 
„Die Wirtschaftskammer Österreich sowie die Bundesarbeitskammer können gegen Entscheidungen der 
Regulierungsbehörde gemäß Abs. 1 und 2 wegen Verletzung der in § 73 bis § 82 geregelten Vorgaben 
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht sowie in weiterer Folge gemäß Art. 133 B-VG Revision an 
den Verwaltungsgerichtshof erheben.“ 

5. § 71 Abs. 4 lautet: 
„(4) Wurde ein Kostenbescheid vom Bundesverwaltungsgericht abgeändert, ist eine abweichende 

Kostenfeststellung im Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts bei der Feststellung bzw. Genehmigung 
der Kostenbasis über einen angemessenen Zeitraum zu berücksichtigen.“ 

6. In § 148 Abs. 3 wird die Bezeichnung „den Verwaltungsgerichtshof“ durch die Bezeichnung „das 
Verwaltungsgericht des Landes“ ersetzt. 

7. § 159 Abs. 1 werden folgende Z 8 bis Z 17 angefügt: 
 „8. entgegen Art. 4 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine Insider-Information nicht, nicht 

richtig, nicht vollständig, nicht effektiv oder nicht rechtzeitig bekannt gibt; 
 9. entgegen Art. 4 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine Insider-Information nicht, nicht 

richtig, nicht vollständig oder nicht unverzüglich übermittelt; 
 10. entgegen Art. 4 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 die zeitgleiche, vollständige und 

tatsächliche Bekanntgabe einer Information nicht sicherstellt; 
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 11. entgegen Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in Verbindung mit einem 
Durchführungsrechtsakt nach Art. 8 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine dort 
genannte Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig übermittelt; 

 12. entgegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in Verbindung mit einem 
Durchführungsrechtsakt nach Art. 8 Abs. 6 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine dort 
genannte Information nicht, nicht richtig, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig übermittelt; 

 13. sich entgegen Art. 9 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 nicht 
oder nicht rechtzeitig bei der Regulierungsbehörde registrieren lässt; 

 14. sich entgegen Art. 9 Abs. 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 bei mehr als einer 
nationalen Regulierungsbehörde registrieren lässt; 

 15. entgegen Art. 9 Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine Änderung hinsichtlich der für 
die Registrierung erforderlichen Informationen nicht unverzüglich mitteilt; 

 16. entgegen Art. 15 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig die Regulierungsbehörde informiert; 

 17. auf die in Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 bezeichnete Weise, jedoch ohne den 
Vorsatz, sich oder einem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen, Insider-Information 
verwendet und damit dem Verbot des Insider-Handels zuwiderhandelt, sofern er gemäß Art. 3 
Abs. 2 lit. e der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 wissen oder wissen müsste, dass es sich um 
Insider-Informationen im Sinne des Art. 2 Z 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 handelt.“ 

8. § 159 werden folgende Abs. 4 und Abs. 5 angefügt: 
„(4) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte 

fallenden strafbaren Handlung oder einen Geldbußentatbestand bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist mit Geldstrafe bis zu 150 000 Euro zu bestrafen, wer 
 1. entgegen Art. 5 in Verbindung mit Art. 2 Z 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine 

Marktmanipulation oder den Versuch einer Marktmanipulation vornimmt; 
 2. auf die in Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 bezeichnete Weise mit dem Vorsatz, 

sich oder einem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen, Insider-Informationen 
verwendet und damit dem Verbot des Insider-Handels zuwiderhandelt, sofern er gemäß Art. 3 
Abs. 2 lit. e der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 wissen oder wissen müsste, dass es sich um 
Insider-Informationen im Sinne des Art. 2 Z 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 handelt. 

(5) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung oder einen Geldbußentatbestand bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist mit Geldstrafe bis zu 10 000 Euro zu bestrafen, wer 
 1. seinen Verpflichtungen zur Mitteilung von Insider-Informationen gemäß § 10a nicht nachkommt; 
 2. den auf Grund einer Verordnung gemäß § 25a Abs. 2 E-ControlG angeordneten 

Datenübermittlungen nicht nachkommt; 
 3. seinen Informations- und Kooperationsverpflichtungen gemäß § 25a Abs. 3 E-ControlG nicht 

nachkommt.“ 

9. Nach § 168 wird folgender § 168a samt Überschrift eingefügt: 
„Missbrauch einer Insider-Information 

§ 168a. (1) Personen im Sinne des Art. 3 Abs. 2 lit. a bis lit. d der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011, 
das sind 
 1. Mitglieder der Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane eines Unternehmens, 
 2. Personen mit Beteiligung am Kapital eines Unternehmens, 
 3. Personen, die im Rahmen der Ausübung ihrer Arbeit oder ihres Berufes oder der Erfüllung ihrer 

Aufgaben Zugang zu Informationen haben und 
 4. Personen, die sich diese Informationen auf kriminelle Weise beschafft haben, 
die Insider-Informationen im Sinne des Art. 2 Z 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in Bezug auf Gas 
betreffende Energiegroßhandelsprodukte im Sinne des Art. 2 Z 4 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 mit 
dem Vorsatz ausnützen, sich oder einem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen, indem sie 
 a. diese Informationen im Wege des Erwerbs oder der Veräußerung derartiger 

Energiegroßhandelsprodukte, auf die sich die Information bezieht, für eigene oder fremde 
Rechnung direkt oder indirekt nutzen, 
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 b. diese Informationen an Dritte weitergeben, soweit dies nicht im normalen Rahmen der Ausübung 
ihrer Arbeit oder ihres Berufes oder der Erfüllung ihrer Aufgaben geschieht, oder 

 c. auf der Grundlage von Insider-Informationen anderen Personen empfehlen oder andere Personen 
dazu verleiten, derartige Energiegroßhandelsprodukte, auf die sich die Information bezieht, zu 
erwerben oder zu veräußern, 

sind vom Gericht mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, zu bestrafen. 
(2) Wer als Insider gemäß Abs. 1 Z 1 bis 4 eine Insider-Information im Sinne des Art. 2 Z 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in Bezug auf Gas betreffende Energiegroßhandelsprodukte im Sinne des 
Art. 2 Z 4 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 auf die in Abs. 1 bezeichnete Weise, jedoch ohne den 
Vorsatz, sich oder einem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen, verwendet, ist vom Gericht mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

(3) Die Tat ist nach Abs. 1 und 2 nicht strafbar, wenn 
 1. ein Fernleitungsnetzbetreiber im Sinne des Art. 3 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 

Erdgas kauft, um den sicheren Netzbetrieb zu gewährleisten, oder 
 2. die jeweils in Art. 3 Abs. 4 lit. a bis c der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 genannten 

Marktteilnehmer in der dort beschriebenen Weise tätig werden. 
(4) Die Zuständigkeit zur Durchführung des Hauptverfahrens wegen Missbrauchs einer Insider-

Information obliegt dem Landesgericht für Strafsachen Wien. Dies gilt auch für das Verfahren wegen 
einer Tat, die zugleich den Tatbestand des Missbrauchs einer Insider-Information und den einer 
gerichtlich strafbaren Handlung anderer Art erfüllt.“ 

10. Nach § 169 Abs. 3 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) § 2, § 10a, § 159 Abs. 1 Z 8 bis Z 17, § 159 Abs. 4 und 5 und § 168a in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2013 treten mit dem, der Kundmachung folgenden Monatsersten in 
Kraft. § 69 Abs. 3, § 71 Abs. 4 und § 148 Abs. 3, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2013, treten am 1. Jänner 2014 in Kraft.“ 

Artikel 3 
Änderung des Energie-Control-Gesetzes 

Das Bundesgesetz über die Regulierungsbehörde in der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (Energie-
Control-Gesetz – E-ControlG), BGBl. I Nr. 110/2010, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. xxx/2013, wird wie folgt geändert: 

1. (Verfassungsbestimmung) § 1 Abs. 1 lautet: 
„(1) (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Aufhebung sowie die Vollziehung von Vorschriften, 

wie sie in diesem Bundesgesetz enthalten sind, sind auch in den Belangen Bundessache, hinsichtlich derer 
das B-VG etwas anderes bestimmt. Die in diesem Bundesgesetz geregelten Angelegenheiten können 
unmittelbar von den in diesen Vorschriften vorgesehenen Einrichtungen besorgt werden.“ 

2. In § 1 Abs. 2 wird in Z 1 die Wortfolge „S. 55, und“ durch die Wortfolge „S. 55,“ ersetzt. 

3. § 1 Abs. 2 wird folgende Z 3 angefügt: 
 „3. die Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 über die Integrität und Transparenz des 

Energiegroßhandelsmarkts ABl. Nr. L 326 vom 08.12.2011, S. 1.“ 

4. § 3 wird folgende Z 7 angefügt: 
 „7. „Verordnung (EU) Nr. 1227/2011“ die Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 über die Integrität und 

Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts, ABl. L 326 vom 08.12.2011 S. 1.“ 

5. § 4 wird folgende Z 9 angefügt: 
 „9. Sicherstellung der Integrität und Transparenz des Energiegroßhandelsmarktes.“ 

6. In § 5 Abs. 4 wird die Wortfolge „im Energielenkungsgesetz 1982, mit Ausnahme des § 20i und § 20j“ 
durch die Wortfolge „im Energielenkungsgesetz 2012, mit Ausnahme des § 15 Abs. 2 und § 27 Abs. 2“ 
ersetzt. 
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7. § 9 lautet: 
„§ 9. (1) Die E-Control kann gegen verwaltungsgerichtliche Entscheidungen, die eine Amtshandlung 

der E-Control zum Gegenstand haben, Revision wegen Rechtswidrigkeit an den Verwaltungsgerichtshof 
erheben. 

(2) Beschwerden gegen Entscheidungen des Vorstands der E-Control in Angelegenheiten der 
Feststellung der Kostenbasis gemäß § 48 Abs. 1 ElWOG 2010, § 24 Abs. 1 GWG 2011 und § 69 Abs. 1 
GWG 2011 sowie Entscheidungen über die Methode gemäß § 69 Abs. 2 GWG 2011 haben keine 
aufschiebende Wirkung.“ 

8. § 12 Abs. 4 lautet: 
„(4) Die Partei, die sich mit Entscheidungen gemäß Abs. 1 Z 2 und 3 nicht zufrieden gibt, kann die 

Sache innerhalb von vier Wochen nach Zustellung des Bescheides bei dem zuständigen ordentlichen 
Gericht anhängig machen. Die Entscheidung über einen Antrag auf Bewilligung der Wiedereinsetzung 
gegen den Ablauf der Anrufungsfrist obliegt dem Gericht; der Wiedereinsetzungsantrag ist unmittelbar 
bei Gericht einzubringen.“ 

9. (Verfassungsbestimmung) § 21 Abs. 1 Z 4 lautet: 
 „4. Bundesgesetz über Lenkungsmaßnahmen zur Sicherung der Energieversorgung 

(Energielenkungsgesetz 2012 – EnLG 2012), BGBl. I Nr. 41/2013;“ 

10. (Verfassungsbestimmung) § 21 Abs. 1 wird folgende Z 12 angefügt: 
 „12. Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 und die auf Basis dieser Verordnung erlassenen Leitlinien, 

delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte.“ 

11. § 24 Abs. 1 wird folgende Z 4 angefügt: 
 „4. Überwachung des Handels mit Energiegroßhandelsprodukten auf nationaler Ebene sowie die 

Überwachung der Einhaltung aller durch die Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 auferlegten 
Pflichten und Verbote.“ 

12. Nach § 25 werden folgende § 25a und § 25b samt Überschriften eingefügt: 
„Untersuchung und Überwachung des Funktionierens der Energiegroßhandelsmärkte 

§ 25a. (1) Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte, der Strafverfolgungsbehörden, 
der Bundeswettbewerbsbehörde, der Finanzmarktaufsicht und des Bundesministers für Wirtschaft, 
Familie und Jugend sind der E-Control zur Sicherstellung der Einhaltung der in den Art. 3 und Art. 5 der 
Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 festgelegten Verbote sowie der in Art. 4 der Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 festgelegten Verpflichtung Untersuchungs- und Überwachungsbefugnisse zugewiesen. Für 
diese Zwecke ist sie unter Wahrung des Maßstabs der Verhältnismäßigkeit gemäß Art. 13 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 berechtigt: 
 1. relevante Unterlagen aller Art einzusehen und Kopien von ihnen zu erhalten; 
 2. von jeder relevanten Person Auskünfte anzufordern, auch von Personen, die an der Übermittlung 

von Aufträgen oder an der Ausführung der betreffenden Handlungen nacheinander beteiligt sind, 
sowie von deren Auftraggebern, und falls notwendig, solche Personen oder Auftraggeber 
vorzuladen und zu vernehmen; beim Verdacht des Missbrauchs einer Insider-Information (§ 108a 
ElWOG 2010 bzw. § 168a GWG 2011) hat die E-Control das Recht, bei den 
Ermittlungsmaßnahmen der Strafverfolgungsbehörden nach dem 10. Abschnitt des 
8. Hauptstücks der StPO anwesend zu sein und Fragen zu stellen; die E-Control ist von diesen 
Terminen zu verständigen; 

 3. Ermittlungen vor Ort durchzuführen und alle für die Durchführung von Ermittlungshandlungen 
erforderlichen Auskünfte zu verlangen sowie von allen Vertretern oder Beschäftigten des 
Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung Erläuterungen zu Sachverhalten oder 
Unterlagen zu verlangen, die mit Gegenstand und Zweck der Ermittlungen in Zusammenhang 
stehen; 

 4. bereits zum Akt genommene Ergebnisse der Auskunft über Daten einer Nachrichtenübermittlung 
und der Überwachung von Nachrichten (§ 134 Z 5 und § 145 StPO) einzusehen und Kopien von 
ihnen zu erhalten (§ 140 Abs. 3 StPO); 

 5. bei der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Sicherstellung gemäß § 110 StPO anzuregen; 
 6. bei Verdacht der Marktmanipulation für die Dauer des Verfahrens ein vorübergehendes Verbot 

der Ausübung der Berufstätigkeit des Beschuldigten bei jener Behörde, die die Genehmigung zur 
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Ausübung der Tätigkeit des Unternehmens oder die Ausübung der Berufstätigkeit des 
Beschuldigten erteilt oder zur Kenntnis genommen hat, zu beantragen, sofern der Beschuldigte 
dringend tatverdächtig ist, diese Berufstätigkeit mit dem betroffenen Delikt in Zusammenhang 
steht und, wenn die Gefahr besteht, der Beschuldigte könnte sonst die Tat wiederholen. In diesem 
Verfahren kommt der E-Control Parteistellung zu. 

(2) Die E-Control erhebt und sammelt die Daten und Informationen, die sie zur Erfüllung ihrer durch 
Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 und § 24 Abs. 1 Z 4 übertragenen Aufgaben benötigt. Die E-Control hat 
die Meldepflichtigen, die Häufigkeit, den Umfang sowie das Format der Meldepflichten durch 
Verordnung zu bestimmen. Zur Vermeidung von Doppelmeldungen sind die Meldepflichten der 
Meldeverpflichteten gegenüber anderen zuständigen nationalen Behörden sowie die von der 
Europäischen Kommission gemäß Art. 8 Abs. 2 und 6 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 
festzulegenden Meldepflichten zu berücksichtigen. 

(3) Börseunternehmen sowie sonstige Personen, die beruflich Transaktionen für den österreichischen 
Markt arrangieren, haben der E-Control alle zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Informationen zu erteilen und die E-Control bei der Durchführung ihrer Untersuchungen zu unterstützen. 
Besteht der Verdacht, dass sowohl in den Aufgabenbereich des Börseunternehmens fallende Vorschriften, 
insbesondere die Handelsregeln, als auch in die Zuständigkeit der E-Control fallende Vorschriften verletzt 
wurden, so arbeiten beide Stellen zusammen und erteilen einander die erforderlichen Auskünfte. Die E-
Control ist berechtigt, dem Börseunternehmen sowie sonstigen Personen, die beruflich Transaktionen für 
den österreichischen Markt arrangieren, die Unterlassung von Untersuchungen oder sonstigen 
Maßnahmen aufzutragen, wenn dadurch die Ermittlung eines Sachverhalts gemäß Art. 3 oder Art. 5 der 
Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 erschwert oder vereitelt würde. 

(4) Die E-Control, die Finanzmarktaufsicht, die Bundeswettbewerbsbehörde und die 
Börsekommissäre gemäß § 46 Börsegesetz 1989 haben einander Beobachtungen und Feststellungen 
einschließlich personenbezogener Daten mitzuteilen, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 erforderlich sind. Die Vertraulichkeit, die Integrität und der Schutz der 
eingehenden Informationen ist sicherzustellen. 

(5) Die E-Control ist ermächtigt, Datenaustauschabkommen mit Regulierungsbehörden in anderen 
EU- und EFTA-Staaten abzuschließen und hierdurch gewonnene Daten zur Erfüllung ihrer durch die 
Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 und § 24 Abs. 1 Z 4 übertragenen Aufgaben zu verwenden. Die 
Vertraulichkeit, die Integrität und der Schutz der eingehenden Daten ist sicherzustellen. 

(6) Die E-Control ist ermächtigt, rechtskräftige Entscheidungen der zuständigen Strafbehörden, die 
wegen Verstößen gegen die Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 verhängt wurden, in sinngemäßer 
Anwendung des § 36 Abs. 4 unter Angabe der Beteiligten und des wesentlichen Inhalts der Entscheidung 
einschließlich der verhängten Sanktionen öffentlich bekanntzugeben, es sei denn, diese Bekanntgabe 
würde einen unverhältnismäßigen Schaden bei den Beteiligten zur Folge haben. 

(7) Die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 gelten sinngemäß. 
Sonderbestimmungen in Bezug auf die Untersuchungs- und Überwachungsbefugnisse im Dienste 

der Strafrechtspflege bei Verdacht auf Missbrauch einer Insider-Information 
§ 25b. Im Ermittlungsverfahren zur Aufklärung des Verdachts des Missbrauchs einer Insider-

Information (§ 108a ElWOG 2010 und § 168a GWG 2011) ist die E-Control verpflichtet, mit den 
Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten und ihre bisher im Rahmen der in § 25a Abs. 1 
vorgesehenen Befugnisse gewonnenen Erkenntnisse und Beweismittel den Strafverfolgungsbehörden zur 
Verfügung zu stellen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit hat die E-Control auf Ersuchen der 
Staatsanwaltschaft Analysen und Auswertungen sichergestellter Unterlagen und auf Datenträger 
gespeicherter Informationen vorzunehmen.“ 

13. § 42 Abs. 2 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) § 2, § 3 Z 7, § 4 Z 9, § 21 Abs. 1 Z 12, § 24 Abs. 1 Z 4, § 25a und § 25b in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2013 treten mit dem, der Kundmachung folgenden Monatsersten in 
Kraft. § 9 und § 12 Abs. 4, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2013, treten mit 
1. Jänner 2014 in Kraft.“ 
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